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Nach der Reform des Versorgungs-
ausgleichs zum 1. September 2009 
haben sich einige erhebliche Än-
derungen ergeben. Nicht nur die 
Ermittlung des Ausgleichswertes ist 
neu, sondern auch die rechtlichen 
Folgen des Versorgungsausgleichs 
haben sich geändert. Wir geben 
Antworten auf wichtige Fragen zu 
diesem Thema.

Was bedeutet das „Rentnerpri­
vileg“, und gibt es das nach der 
Reform noch?
Bezog nach altem Recht der aus-
gleichspflichtige Ehegatte im 
Zeitpunkt der Entscheidung des 
Familiengerichts über den Versor-
gungsausgleich bereits eine Rente, 
blieb diese so lange ungekürzt, bis 
auch der ausgleichsberechtigte Ehe-
gatte eine Rente erhielt. Dieses so 
genannte „Rentnerprivileg“ ist nun 

entfallen. Es gilt nach der Übergangs-
regelung nur noch dann, wenn vor 
dem 1. September 2009 die Rente 
begonnen hatte und das Verfah-
ren über den Versorgungsausgleich 
eingeleitet worden war. Nach dem 
neuen Recht wird die Rente sofort 
entsprechend gekürzt. 

… und das „Unterhaltsprivileg“?
Bisher konnte der Ausgleichsver-
pflichtete einen Härtefallantrag 
beim Versorgungswerk stellen, 
wenn er dem Ausgleichsberechtig-
ten zum Unterhalt verpflichtet war, 
selbst Rente bezog und der Aus-
gleichsberechtigte noch keine Ren-
te erhielt. In diesen Fällen wurde die 
Kürzung der Rente so lange ausge-
setzt, bis der ausgleichsberechtigte 
Ehegatte Rente bezog. Nach dem 
neuen Recht ist dies nun nicht mehr 
möglich. Die Aussetzung des Versor-

gungsausgleichs erfolgt nur noch in 
der Höhe, in der Unterhalt gezahlt 
wird. Das „Unterhaltsprivileg“ heißt 
in der Terminologie des neuen Ver-
sorgungsausgleichsgesetzes „An-
passung wegen Unterhalt“.

Wo ist dieser Antrag zu stellen?
Die „Anpassung wegen Unterhalt“ 
muss nun beim Familiengericht be-
antragt werden.

Kann ich mein gekürztes Anrecht 
wieder auffüllen?
Ein ausgleichspflichtiges Mitglied 
der Ärzteversorgung Niedersachsen  
kann sein aufgrund des Versorgungs-
ausgleichs gekürztes Anrecht durch 
zusätzliche Zahlungen nach versi-
cherungsmathematischen Grundsät-
zen ergänzen. Zur Berechnung des 
konkreten Betrages wenden Sie sich 
bitte direkt an Ihr Versorgungswerk. 

Auch Ärzte werden

				    krank
Die Tätigkeit in Gesundheits-

berufen ist oft körperlich 
und seelisch belastend. Sie 

birgt gesundheitliche Risiken, die je 
nach Arbeitsbereich unterschied-
lich sind. Im Jahr 2008 erhielten 
insgesamt 329 Mitglieder der Ärz-
teversorgung Niedersachsen eine 
Berufsunfähigkeitsrente. Das sind 

5,1 Prozent der Rentenbezieher der 
Ärzteversorgung Niedersachsen – 
ohne Hinterbliebenenrentner. Von 
den Mitgliedern der Ärzteversor-
gung Niedersachsen waren im Jahr 
2008  1,2 Prozent berufsunfähig. 
Mehr als die Hälfte der Berufsun-
fähigkeitsrenten wurde aufgrund 
einer psychischen Krankheit be-

willigt. Der Erkrankungsgrund 
„psychische Erkrankung“ gewinnt 
in den letzten Jahren zunehmend 
an Bedeutung. Die Haupterkran-
kungsgründe für den Bezug einer 
Berufsunfähigkeitsrente bei der 
Ärzteversorgung Niedersachsen 
entnehmen Sie der nachfolgenden 
Grafik.

52

8

15

15

10
Sonstige Erkrankungen

Psychische Erkrankungen

Orthopädische Erkrankungen

Erkrankungen des Nervensystems

Karzinom-Erkrankungen

8

15

10

15

52

%

Haupterkrankungsgründe für den Bezug 
einer Berufsunfähigkeitsrente, Stand 31.12.2008

Gesamtaufwand für Versorgungsleistungen 2008: 258 Mio. Euro
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Die Folgen des  

Versorgungsausgleichs
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Neubauvorhaben im

Schloßviertel
Der Immobilienbestand der 

Ärzteversorgung Nieder-
sachsen setzt sich zusammen 

aus direkten und indirekten Anlagen. 
Indirekt beteiligt sich die Ärztever-
sorgung über Immobilienfonds und 
über Immobiliengesellschaften an 
Büro- und Geschäftshäusern, auch 
im Ausland. Bei der Direktanlage 
werden hochwertige Wohnanlagen 
in guten bis sehr guten Lagen in 
deutschen Großstädten erworben.

München, Hamburg und Hannover 
zählen zu den bevorzugten Inves-
titionsstandorten. Mit den beiden 
Wohnanlagen in München, Lehel 
und Schloßviertel Nymphenburg, 
konnte diese Strategie erfolgreich 
weitergeführt werden. Weitere Pro-
jekte dieser Art sind in Planung.
Die Wohnanlage Schloßviertel 
Nymphenburg, an der die Ärztever-
sorgung mit vier weiteren Versor-
gungswerken beteiligt ist, konnte 

im Herbst 2009 fertiggestellt wer-
den. Die Vermietung läuft positiv. 
Die Mietansätze konnten gegen-
über der ursprünglichen Kalkulati-
on sogar erhöht werden.
Darüber hinaus baut die Ärztever-
sorgung Niedersachsen ein neues 
Bürohaus in unmittelbarer Nach-
barschaft des Ärztehauses in Han-
nover. Die Bauarbeiten für diese 
Projektentwicklung haben im Juni 
2009 begonnen. Die Fertigstellung 
des Bürohauses ist für Frühjahr 
2011 geplant.
Trotz der weiter anhaltenden Fi-
nanzkrise sind die Mieten für deut-
sche Immobilien weitgehend stabil 
geblieben. Insbesondere bei hoch-
wertigen Neubauwohnungen sind 
steigende Mieten zu verzeichnen. 
Da immer weniger Mietwohnun-
gen gebaut werden, ist davon aus-
zugehen, dass sich der Trend weiter 
fortsetzen wird.

Hypothekendarlehen
Langfristige Hypothekendarlehen für Wohn- und Geschäftsimmo-
bilien können über die Ärzteversorgung Niedersachsen beantragt 
werden. In Betracht kommen die Finanzierung von Immobilien bei 
Kauf, Bau und Ausbau sowie die Umfinanzierung bis jeweils 60 Pro-
zent des Beleihungswertes, der durch ein Gutachten eines verei-
digten Sachverständigen nachzuweisen ist. Die Mindestdarlehens-
summe beträgt 50.000 Euro. Fordern Sie bitte die Konditionstabelle 
und Antragsunterlagen an unter Telefon (0511) 380-11 89, per Fax 
(0511) 380-12 17 oder im Internet unter www.aevn.de. 

Bankkaufmann Dirk Dreis-
kämper, Bankdirektor bei der 
Commerzbank AG, ist Finanz-
fachmann mit mehr als 33 Jah-
ren Erfahrung. Dreiskämper 
ist seit Januar 2005 Mitglied 
des Verwaltungsausschusses 
der Ärzteversorgung Nieder-
sachsen.

Zur person
Prof. Dr. Klaus Heubeck  ist Ak-
tuar und Versicherungsmathe-
matiker sowie Vorstandsvorsit-
zender der Heubeck AG, eines 
Dienstleisters in Fragen der Al-
tersvorsorge mit mehr als 60 
Jahren Erfahrung. Prof. Heubeck 
ist seit Januar 1988 Mitglied des 
Verwaltungsausschusses der Ärz-
teversorgung Niedersachsen. 

Zur person
Godehard Vogt ist seit 1976 
Rechtsanwalt und seit 1987 
zudem Notar in Oldenburg. 
Vogt ist seit November 2007 
Mitglied des Verwaltungsaus-
schusses der Ärzteversorgung 
Niedersachsen. 

Zur person

Dirk Dreiskämper Prof. Dr. Klaus Heubeck Godehard Vogt

Wohnanlage Schloßviertel Nymphenburg

Sachverständige  
				    gewählt
Die Kammerversammlung 

der Ärztekammer Nie-
dersachsen hat in ihrer 

Sitzung am 28. November 2009 
die drei nichtärztlichen Mitglie-
der des Verwaltungsausschus-
ses neu gewählt. Die bisherigen 

Sachverständigen wurden ein-
stimmig in ihren Ämtern bestä-
tigt. Die Wahl erfolgt ein Jahr 
nachdem die ärztlichen Mitglie-
der des Verwaltungsausschusses 
gewählt wurden. So haben diese 
nach dem Abstimmungsprozess 

mit Aufsichtsausschuss und Ge-
schäftsführung die Möglichkeit, 
der Kammerversammlung dieje-
nigen Sachverständigen vorzu-
schlagen, die sie für am besten 
geeignet halten und denen sie 
vertrauen. 
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Kurz notiert

ABV erreicht Gesetzesänderung 

					     für Eltern

Keine Hinterbliebenenrente nach nur
					     religiöser Trauung

Mitgliederstruktur zum 31. Oktober 2009

Am 31. Oktober 2009 
verzeichnete die Ärzte-
versorgung Niedersach-
sen insgesamt 27.447 
Mitglieder und 9.383 
Rentner. Die älteste 
Rentnerin ist stolze 103 
Jahre alt.

Mitgliederstruktur

Angestellte Mitglieder

Freiwillige Mitglieder

Selbstständige Mitglieder31,20

51,50

4,40

Arbeitslose Mitglieder3,10

Sonstige3,70

Beitragsfreie Anwärter6,10

%
51,50

31,20

6,10

4,40

3,70

3,10 Das Bundessozialgericht hat 
mehrfach entschieden, dass 
die gesetzliche Rentenver-

sicherung Kindererziehungszeiten 
auch für Mitglieder berufsständi-
scher Versorgungswerke unter be-
stimmten Voraussetzungen aner-
kennen muss. Da für viele Mitglieder 
mangels Erreichen der Wartezeit von 
60 Monaten die Anrechnung der 
Kindererziehungszeiten bei der ge-
setzlichen Rentenversicherung nicht 
zu einem Rentenanspruch in der ge-
setzlichen Rentenversicherung führ-
te, war diese Lösung unbefriedigend. 
Für Geburten vor 1992 wird ein Jahr 
Kindererziehungszeit, für Geburten 
ab 1992 werden drei Jahre Kinder-
erziehungszeit in der gesetzlichen 
Rentenversicherung berücksichtigt. 
Die Folge der Rechtsprechung und 
Gesetzeslage war damit zwar eine 
Anrechnung der Kindererziehungs-
zeiten auch für Mitglieder berufs-

ständischer Versorgungswerke, die 
aber wegen fehlender Vorversiche-
rungszeiten häufig nicht zu einem 
Rentenanspruch führte. 
Durch Initiative von ABV hat sich 
hier eine erfreuliche Gesetzes-
änderung ergeben.  In das Sozi-
algesetzbuch wurde ein neuer  
§ 208 SGB VI eingefügt. Danach kön-
nen Elternteile, denen Kindererzie-
hungszeiten anzurechnen sind, die 
aber die allgemeine Wartezeit der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
von 60 Kalendermonaten nicht er-
füllt haben, zur Erlangung eines 
Altersrentenanspruches auf Antrag 
freiwillige Beiträge nachzahlen. Die 
Beiträge können frühestens nach 
Erreichen der Regelaltersgrenze in 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
und nur für so viele Monate nachge-
zahlt werden, wie zur Erfüllung der 
allgemeinen Wartezeit noch erfor-
derlich sind. 

Dies bedeutet für Mitglieder berufs-
ständischer Versorgungswerke, de-
nen Kindererziehungszeiten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
angerechnet werden, dass sie nach 
Erreichen der Regelaltersgrenze in 
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung freiwillige Beiträge an die ge-
setzliche Rentenversicherung zum 
Erfüllen der Wartezeit nachzahlen 
können und so einen Rentenan-
spruch dort erhalten. Diejenigen, 
die die Regelaltersgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
bereits erreicht haben, sollten sich 
umgehend mit der für sie zuständi-
gen Auskunfts- und Beratungsstelle 
der Deutschen Rentenversicherung 
in Verbindung setzen, um zu klären, 
in welcher Höhe sie Beiträge gege-
benenfalls nachzahlen müssen, um 
aus den ihnen angerechneten Kin-
dererziehungszeiten einen Renten-
anspruch zu erlangen. 

Seit dem 1. Januar 2009 sind in 
Deutschland religiöse Eheschlies-
sungen auch ohne vorherige 
standesamtliche Trauung erlaubt. 
Allein auf der Basis einer religi-
ösen Eheschließung entsteht 
jedoch kein Anspruch auf eine 

Hinterbliebenenrente. Stirbt ein 
Partner, kann daher keine Wit-
wen- oder Witwerrente gezahlt 
werden, wenn es nur eine religi-
öse Trauung gab. Bei Eheschlies-
sungen nach deutschem Recht 
sind weiterhin ausschließlich die 

beim Standesamt geschlossenen 
Ehen wirksam. 
Wer allerdings aus einer früheren 
Ehe bereits eine Witwen- oder Wit-
werrente erhält, kann nach deut-
schem Recht religiös erneut heira-
ten, ohne dass diese Rente wegfällt.

Meldung beginnt im
		  Rentenbezugsmitteilungsverfahren
Durch das am 1. Januar 2005 in 
Kraft getretene Alterseinkünfte-
gesetz werden die steuerliche Ab-
zugsfähigkeit von Beiträgen zur 
Altersvorsorge einerseits und die 
Besteuerung von Alterseinkünften 
andererseits geregelt. Die Ärztever-
sorgung Niedersachsen ist wie alle 
Träger der Altersvorsorge verpflich-

tet, die von ihr gezahlten Renten zu 
melden. Nachdem inzwischen jeder 
Steuerpflichtige seine persönliche 
Steueridentifikationsnummer er-
halten hat, müssen seit 2009 rück-
wirkend ab 2005 die Rentenzah-
lungen der Zentralen Zulagenstelle 
für Altersvermögen (ZfA) gemeldet 
werden. Die Rentenbezieher der 

Ärzteversorgung Niedersachsen ha-
ben Ende vergangenen Jahres eine 
Übersicht erhalten, welche Leistun-
gen für den Zeitraum ab 2005 an die 
ZfA gemeldet wurden. Künftig teilt 
die Ärzteversorgung Niedersachsen 
den Rentenbeziehern den Inhalt 
der Meldung an die ZfA im Rahmen 
der Rentenjahresbestätigung mit.
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n Wenn Einzahler und  
Beitragsempfänger identisch sind:
012802400170125
Beitrag:
Januar 2010 (oder 01/2010)

n Wenn Einzahler und  
Beitragsempfänger voneinander  
abweichen:
012208530160334
Dr. Müller,
Beitrag 01.01.–31.01.2010  
(oder 01/2010) oder
012609600120337
freiwilliger Beitrag Januar 2010

n Unsere Konten:
Commerzbank AG Hannover
Konto-Nr. 1 004 24400
(BLZ: 250 800 20)

Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
Hannover
Konto-Nr. 000 229 9917
(BLZ: 250 906 08)

Mustereintragungen

Die Höhe der Altersversor-
gung der Mitglieder im Ver-
sorgungswerk basiert auf 

den eingezahlten Beiträgen. Mo-
nat für Monat werden die Beiträge 
individuell auf den Beitragskonten 
gutgeschrieben und jährlich als 
Summe auf den für die Renten-
berechnung maßgeblichen Ver-
sicherungsnachweis übertragen. 
Der Versicherungsnachweis ist die 
Übersicht über alle im Laufe der 
Anwartschaft eingezahlten Versor-
gungsabgaben und den daraus re-
sultierenden Steigerungszahlen. 
Bei den Beitragszahlungen ist es 
für die Ärzteversorgung zur kor-
rekten Zuordnung der Zahlung 
und Vermeidung von Verwechs-
lungen sehr wichtig, dass im Ver-
wendungszweck der Überweisung 
die betreffende erweiterte Mit-
gliedsnummer (15-stellig) in rich-
tiger Schreibweise zu erkennen 
ist. Richtige Schreibweise bedeu-
tet, die Mitgliedsnummer ohne 

wird und mit den Stammdaten 
übereinstimmt, werden die Bei-
tragszahlungen automatisch auf 
dem Beitragskonto gutgeschrie-
ben.
Bitte geben Sie daher bei allen 
Zahlungen immer Ihre erweiter-
te Mitgliedsnummer in korrekter 
Schreibweise an und helfen Sie 
uns so, den Verwaltungsaufwand 
zu reduzieren! Wir empfehlen, im 
Verwendungszweck als Erstes die 
erweiterte Mitgliedsnummer und 
erst dann mit Abstand – soweit er-
forderlich – Namen und Zeiträume 
anzugeben.
Die Hinweise gelten nicht für Last-
schriftverfahren.

Zuzahlungsmöglichkeit
Mitglieder der Ärzteversorgung Niedersachsen haben zu ihren 
Versorgungsabgaben eine Zuzahlungsmöglichkeit. Sie können je-
weils bis zum 31. Dezember Versorgungsabgaben freiwillig bis zum 
Höchstbeitrag (18.283,20 Euro) leisten. Zu beachten ist, dass diese 
Zuzahlungsmöglichkeit nach vollendetem 50. Lebensjahr einge-
schränkt ist. Es können dann keine höheren Versorgungsabgaben 
gezahlt werden, als sie dem Durchschnitt von zehn Kalenderjahren 
mit den höchsten Steigerungszahlen entsprechen. 

Hinweise zur

Beitragszahlung

Punkte, Komma, Bindestriche oder 
sonstige Zeichen oder Leerstellen 
aufzuführen. Die Beitragsbuchung 
erfolgt mithilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung. Nur wenn die 
Mitgliedsnummer sofort erkannt 
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